
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung zum Verkehrsregler 
gemäß § 97 Abs. 3 StVO 1960 
In diesem Kurs erwerben Sie alle notwendigen Kenntnisse für die Verkehrsregelung. 
7 Unterrichtseinheiten · Diese Ausbildung wird durch die MA 65 anerkannt. 
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Ausbildung  Struktur und Umsetzung 
  

In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer 
die Kenntnisse, die Sie für die  
Verkehrsregelung bei Arbeiten auf und 
neben der Fahrbahn gem. § 97 Abs. 3 
StVO 1960 sowie bei behördlich 
bewilligten Baustellen § 90 StVO 1960, 
sportlichen Veranstaltungen gem. § 64 
StVO 1960 und bei Filmdreharbeiten  
gem. § 82  StVO 1960 benötigen. 

Die Ausbildung umfasst 7 UE und ist 
klar strukturiert aufgebaut. Theorie und 
Praxis sind eng miteinander 
verbunden, sodass ein nachhaltiger 
Lernerfolg erreicht wird. 
Den Abschluss bildet eine schriftliche 
Erfolgskontrolle mittels Multiple-
Choice-Test. 

 
Bestellung durch MA 65 

 
Anerkennung durch MA 65 

  
Für die Verkehrsregelung bei Baustellen 
im Land Wien ist die Bestellung zum 
Straßenaufsichtsorgan durch das Amt der 
Wiener Landesregierung, Abteilung 
Rechtliche Verkehrsangelegenheiten, 
erforderlich (§ 97 Abs. 3 Straßen-
verkehrsverordnung 1960 (StVO)). 

Das Amt der Wiener Landesregierung – 
Magistratsabteilung 65 anerkennt 
unsere Schulungen für die Ausbildung 
zum Straßenaufsichtsorgan gem. § 97 
Abs. 3 StVO. 

GZ: MA 65 – 1520993-2025 

 
Erforderliche Unterlagen zum Antrag auf Bestellung  

 
 Bestätigung über die Absolvierung eines Ausbildungskurses für 

Baustellenüberwachungsorgane 

 Passfoto 

 Führerscheinkopie 

 Meldebestätigung (wird von der Abteilung Rechtliche 
Verkehrsangelegenheiten eingeholt) 

 Strafregisterbescheinigung (Leumundszeugnis) nicht älter als 3 Monate (wird 
von der Abteilung Rechtliche Verkehrsangelegenheiten eingeholt) 
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Ausbildungsinhalt / Stundenplan (7 LE / 1 Tag) 
 

Kapitel 1: Rechtliche Grundlagen 50 Minuten 

Kapitel 2: Verkehrsregelung durch Verkehrsposten 50 Minuten 

Kapitel 3: Warnkleidung und Ausrüstung 25 Minuten 

Kapitel 4: Armzeichen und Signalscheiben 50 Minuten 

Kapitel 5: Standortwahl 50 Minuten 

Kapitel 6: Funkverkehr 25 Minuten 

Kapitel 7: Verhalten bei Unfällen 30 Minuten 

Kapitel 8: Praktische Übungen 50 Minuten 

Kapitel 9: Erfolgskontrolle 20 Minuten 

Gesamt 350 Minuten 
 


